
 

  

 

 

 

GdP 

Im
p

re
ss

u
m

 (
v

er
an

tw
o

rt
li

ch
 i

m
 S

in
n
e 

d
es

 P
re

ss
eg

es
et

ze
s 

- 
v

.i
.S

.d
.P

.)
: 

G
ew

er
k

sc
h

af
t 

d
er

 P
o
li

ze
i,

 L
an

d
es

b
ez

ir
k
 B

er
li

n
, 
B

ez
ir

k
sg

ru
p
p

e 
D

ir
ek

ti
o
n

 4
 (

S
ü

d
w

es
t)

 

K
u

rf
ü

rs
te

n
st

r.
 1

1
2

, 
1
0
7

8
7

 B
er

li
n

 (
G

es
ch

äf
ts

st
el

le
 L

an
d
es

b
ez

ir
k
 B

er
li

n
),

 T
el

.:
 2

1
 0

0
 0

4
 –

 0
, 

F
ax

: 
2

1
 0

0
 0

4
 –

 2
9
, 

m
ai

l:
 i

n
fo

@
g

d
p

-d
ir

4
.d

e,
 w

w
w

.g
d

p
-b

er
li

n
.d

e 

    
 

Nummer 

147/2015
12.12.2015 

Informationsdienst der GdP-Bezirksgruppe Berlin Direktion 4 (Südwest) 

Amtsangemessene Alimentation 

Polizeipräsident lässt unterschiedliche Bescheide versenden  

Eigendruck im Selbstverlag 

 

GdP Dir4 Beamtenrechtsexperte 
Jens Raue (A 44). 
Seine erste Einschätzung bzgl. 
des Umstandes ob zweier unter-
schiedlicher Bescheide ist hier 
nicht zitierfähig. 
 

Bildquelle: GdP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

der Polizeipräsident in Berlin sorgt derzeit mit unterschiedlichen Bescheiden zur 

Problematik der amtsangemessenen Alimentation für eine gewisse Verwirrung. Zum 

einen werden Bescheide versandt, in denen den betroffenen Kolleginnen und Kollegen 

mitgeteilt wird, dass auf ihren Antrag hin die Bearbeitung des Verfahrens zunächst 

ausgesetzt wird. Darüber hinaus verzichtet der Polizeipräsident in Berlin auf die Einrede 

der Verjährung, soweit diese durch das Nichtbetreiben des Verfahrens bis zur letzt-

instanzlichen Entscheidung der Rechtsverfahren eintreten würde, soweit zum Zeitpunkt 

der Antragstellung nicht bereits Verjährung eingetreten ist.    

Habt Ihr ein solches Schrei-

ben erhalten, so braucht Ihr 

zunächst bis zum Ausgang 

der beim Oberverwaltungs-

gericht (OVG) Berlin-Bran-

denburg anhängigen Ver-

fahren nichts weiter zu un-

ternehmen. Der Polizeiprä-

sident in Berlin hat erklärt, 

dass er in der Sache unauf-

gefordert weitere Nachricht 

erteilt. Darüber hinaus wird 

natürlich die GdP-Rechts-

abteilung nach der für das 

Jahr 2016 zu erwartenden 

Entscheidung des OVG Berlin-Brandenburg in dem dort anhängigen Verfahren darüber 

informieren, welche weiteren Schritte ggf. unternommen werden müssen.   
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Allerdings konnte man sich beim Polizeipräsidenten in Berlin offensichtlich nicht über 

eine einheitliche Verfahrensweise der Bescheidung einigen, denn es gibt noch einen 

zweiten Bescheid, der durch das Land geistert. In diesem Bescheid teilt der 

Polizeipräsident in Berlin mit, dass er meint, dass die Höhe der Besoldung den 

gesetzlich vorgesehenen Kriterien entspricht und einen Antrag der jeweiligen 

Kolleginnen und Kollegen zurückweist. Dieser Bescheid enthält auch eine 

Rechtsmittelbelehrung, nämlich die, dass gegen diesen Bescheid der Widerspruch 

zulässig ist. Hier empfehlt die GdP-Rechtsabteilung, den als Anlage beigefügten 

Widerspruch zu verwenden und diesen natürlich innerhalb der Widerspruchsfrist, die 

mit der Zustellung des Bescheides zu laufen beginnt, beim Polizeipräsidenten in Berlin 

einzureichen.       

Zum Stand des Verfahrens 

sei nochmals angemerkt, 

dass zurzeit drei Verfahren 

beim Oberverwaltungsge-

richt Berlin-Brandenburg 

zu o. g. Problematik an-

hängig sind. Mit einer Ent-

scheidung des OVG ist 

noch im Jahre 2016 zu 

rechnen. Allerdings ist auch 

davon auszugehen, dass die 

Revision zum Bundesver-

waltungsgericht zugelassen 

wird und nach Erschöpfung 

des Rechtsweges eine Ver-

fassungsbeschwerde für 

den Fall anhängig gemacht 

wird, dass das Bundes-

verwaltungsgericht die An-

sprüche ablehnt.    

Sollte es diesen Instanzen-

weg und dann noch das 

Verfahren vor dem Bundes-

verfassungsgericht geben, 

ist mit einer endgültigen 

Entscheidung nicht vor 

2018/2019 zu rechnen.    

Über den jeweiligen Stand 

der Angelegenheit werden 

wir fortlaufend berichten. 

 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Bezirksgruppenvorstand 

Wertschätzung   für 

Sicherheit   und   Ordnung. 


